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Die zuriickliegende Abstimmung iiber das kantonale Schulgesetz hat die nachfolgende Untersuchung iiber das
interessante Verhdltnis zwischen Staat und Kirche veranlaft. Sie darf im gegenwirtigen Zeitpunkt, da das grofe
Romische Konzil tagt, besondere Aktualitit fiir sich beanspruchen.

Staat und Kirche in Graubiinden

Von Christian Schmid

Das Verhiltnis von Staat und Kirche stellte
im Altertum keine besonderen Probleme. Re-
ligion war Staatsreligion und damit Bestand-
teil des staatlichen Gemeinwesens. Eine Span-
nung zwischen Staat und Kultusgemeinschaft
entsteht erstmals zwischen den Juden und der
sie beherrschenden Weltmacht. Spiter ist es
die christliche Kirche, die zum rémischen
Reich in Gegensatz tritt. Im Abendland ver-
mag sich die christliche Kirche neben dem
Staat zu behaupten, auch nachdem die christ-
liche Religion zur Staatsreligion geworden ist,
hauptsichlich weil sie im romischen Bischof
eine feste Stiitze hat; Kirche und Staat stehen
sich als zwei Organisationen gegeniiber, und
es stellt sich die Frage der Uber- und Unter-
ordnung. Die kirchliche Doktrin des Mittel-
alters vertritt die Auffassung, der Staat sei zur
Beschirmung der Kirche eingesetzt. Damit wird
er in den Organismus der Kirche eingebaut.
Die sog. Zweischwerter-Theorie, niedergelegt
in der Bulle «Unam sanctam» (1302), veran-
schaulicht diese Lehre. Danach ist die katho-
lische und apostolische Kirche ein Korper; sie
hat nur e/n Haupt, niamlich Christus, Christi
Stellvertreter Petrus, den Nachfolger Petri. Sie
verfiigt tiber beide Schwerter; das geistliche
Schwert handhabt sie selbst, und das weltliche
gibt sie dem Kaiser weiter. Da alle Gewalt von
Gott stammt, geht die geistliche Autoritit der
weltlichen vor. Das Verhiltnis von Kirche und
Staat wird also durch die Einordnung des Staa-
tes in die Kirche, durch die Uberordnung der
Kirche iiber den Staat gelost.

Die mittelalterliche Idee der Theokratie
verblaBt aber, und der aufkommende Huma-

nismus kniipft an den antiken Staatsbegriff an.
Zudem ist der Staat nach seinem Sieg iiber
Kirche und Feudalherren erstarkt, und der
Gedanke der Souverinitit des Staates, der kei-
ner andern Gewalt unterworfen sein darf, brei-
tet sich aus. Im Staat konzentriert sich alles
Gemeinleben, und die Kirche wird ihm ein-
geordnet. Sie wird im Absolutismus zu einer
staatlichen Institution, zur Staatskirche. Der
Staat ist nun der Kirche tbergeordnet. Die
Theorie vom Naturrecht, das seine Existenz
kraft innerer Notwendigkeit, nicht kraft gott-
licher Stiftung behauptet, bedeutet eine mich-
tige Stiitze dieser Ordnung.

Die Reformation 1iBt zwar vorerst die Stel-
lung des Staates erstarken, fiihrt aber schliel3-
lich zu Pakten zwischen Staat und Kirche, in
welchen letztere ihren Besitzstand zu wahren
sucht und Stirkung im Kampf gegen den Glau-
bensabfall erstrebt; Kirche und Staat schlieBen
als gleichberechtigte Partner Konkordate ab,
in welchen sie ihre Grenzgebiete abstecken und
regeln.

Aus der mittelalterlichen Ideenwelt erhilt
sich das BewuBtsein eines rechtlichen Anspru-
ches der Kirche auf eine Freiheitssphire gegen-
uber dem Staat. Die Reformation, vor allem
der Calvinismus, der die Trennung von Staat
und Kirche fordert fiir den Fall, dal3 seine
Theokratie unerreichbar sein sollte,
diese Anschauung und fordert im englisch-hol-
lindischen Kulturkreis die Unabhidngigkeit
vom Staat neben andern Rechten des Indivi-
duums, wie die Kultusfreiheit. Diese findet
schlieBlich in der Bill of Rights (1689) ihre
verfassungsmifBige Grundlage. Dieser Gedanke

vertritt
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hat seine Riickwirkung auf das iibrige Europa,
und er wird in der Erklirung der Menschen-
rechte von 1789 aufgenommen. Zusammen mit
weiteren vom Liberalismus geforderten Men-
schenrechten findet er in den europiischen
Verfassungen Eingang. Die Forderung der Re-
ligionsfreiheit, der Glaubens- und Gewissens-
[reiheit, setzt im Prinzip einen konfessionell
neutralen Staat voraus, verlangt die Verwirk-
lichung des Prinzips der Trennung von Staat
und Kirche.
*

In den Drei Biinden geht mit der Reforma-
tion eine Auflehnung des Bauernvolkes gegen
die bischofliche Macht in weltlichen Angele-
genheiten einher, und die Kirchgemeinden
setzen sich fur ein eigentliches Mitspracherecht
in kirchlichen Fragen ein. Umstritten ist be-
sonders geistliche Gerichtsbarkeit, das
Recht der Ein- und Absetzung von Geistlichen
und das Vertiigungsrecht iiber das Kirchen-
vermogen. Die Auseinandersetzung endet mit
der Autonomie der Kirchgemeinden. 1524 stel-
len der Obere und der Zehngerichten-Bund
sowie einzelne Gerichtsgemeinden des Gottes-
hausbundes verschiedene Normen auf, die am
4. April 1524 zum Gesetz erhoben werden, die
sog. «llanzer Artikel». Dieser ErlaB stellt nicht
auf die Beibehaltung der alten Glaubenslehre
und des altkirchlichen Gottesdienstes ab, setzt
diese nicht voraus, wodurch praktisch die Aus-
breitung der Reformation in Ritien erleich-
tert wird. Man hilt also schon hier nicht mehr
am Grundsatz einer Staatsreligion fest. Es wird
darin ferner die geistliche Gerichtsbarkeit
(ausgenommen in Ehesachen, die als kirchliche
Angelegenheiten betrachtet werden) abge-
schafft sowie einzelne kirchliche Mif3briuche
bekdmpft.

Von wesentlicher Bedeutung fiir die Stel-
lung der Kirche in den ritischen Biinden sind
die sog. «Ilanzer Artikel» von 1526. Sie ent-
halten staats-, privat- und kirchenrechtliche
Bestimmungen. Es sei hier lediglich auf die
letzteren hingewiesen. Sie erginzen die «Ilan-
zer Artikel» von 1524. Den Kirchgemeinden
wird vorerst das Recht eingerdumt, ihre Geist-
lichen selbst zu wihlen, allerdings mit der Be-

die
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schrankung der Wihlbarkeit von «Landeskin-
dern». Ebenso kénnen Dombherrenpfriinden
nur Bandnern und nicht Auslindern verlichen
werden. Das Domkapitel dart die Wahl des Bi-
schofs von Chur nur im Einverstindnis mit
dem Gotteshausbund vornehmen, wobeil aber
die Ernennung eines Nichtbiindners nicht aus-
driicklich ausgeschlossen wird; es soll jedoch
verhindert werden, dal} ein «landesfeindlicher»
Geistlicher zum Bischof von Chur gewihlt wer-
den kann. Ferner wird die Verwaltung der Kl&-
ster staatlicher Aufsicht unterworfen und die
Zinspflicht aus den Jahrzeitstiftungen aufge-
hoben.

Aus diesen Vorschriften ist das Streben der
Gemeinden, des Staates, nach Autonomie auch
in kirchlichen Angelegenheiten ersichtlich. Sie
begrenzen die kirchliche Machtsphire gegen-
iber der staatlichen. 1537 hat sich denn auch
der in Chur versammelte Bundestag auf Er-
suchen des Reformators Comander und ande-
rer evangelischer Pfarrer mit einer kirchlichen
Angelegenheit zu beftassen. Er wurde von die-
sen gebeten, im Interesse der 6ffentlichen Ord-
nung den Bindner Pfarrern die Aufsicht iiber
das Wirken und die Lebenstiihrung der evan-
gelischen Priadikanten in Biinden zu iibertra-
gen, damit sie das Eindringen unwiirdiger
Pfarrherren verhindern kénnten. Der Bundes-
tag entsprach in einem BeschluBl vom 14. Ja-
nuar 1537 dem Gesuch. Dieser «Abschied» gilt
als «Stiftungsbrief> der evangelisch-ritischen
Synode, ja als Griindungsurkunde der evan-
gelisch-ratischen Landeskirche iiberhaupt, wel-
che fortan unter dem Schutze des Bundestages,
unter staatlichem Schutz also, stand. Der Bun-
destag bekundete ferner das Interesse an der
kirchlichen Synode in seinem Beschlul von
1574, in welchem er die Pradikanten verpflich-
tete, Synodalversammlungen abzuhalten, zu
denen er zwei Vertreter des Rates abzuordnen
gedachte, damit er jederzeit iiber die Verhand-
lungen orientiert sei (politisches Assessorat).
Die Synode wurde zum zentralen Organ der
evangelischen Landeskirche. Die erwidhnten
Regelungen setzen den konfessionell neutralen
Staat voraus. Dies kann aber nicht bedeuten,
dal der Staat an den Kirchen uninteressiert



ist; denn Staat und Kirchen bestehen aus den-
selben Gliedern, weshalb auch Rechtsbezie-
hungen in jedem Falle gegeben sind. Dem
Staat steht die Aufsicht tber die Kirchen zu.
18.  Jahrhundert erlangen
Minorititen

Im 17. und
schlieBlich die konfessionellen
auch in den Gemeinden die Gleichberechti-
gung, als Folge nicht so sehr des Toleranzge-
dankens, sondern aus praktischer Notwendig-
keit. In den vorausgegangenen konfessionellen
Auseinandersetzungen setzte sich, nachdem bis
1644 alle Beschliisse in kirchlichen Angelegen-
heiten vom gesamten Bundestag diskutiert
und gefal3t worden sind, die Ubung durch, dal3
allein ein Bekenntnis beriihrende Fragen nur
noch durch die Boten des gleichen Bekennt-
Die Ratsboten
trennen sich in die evangelische Session und

nisses entschieden werden.
in das Corpus catholicum. Dadurch tritt eine
Lockerung der Beziehungen zwischen den Be-
kenntnisgemeinschalten, den Kirchen, und
dem Staat ein, indem sie gewisse Iragen un-
abhdngig vom Staat regeln konnen.

In der Mediationsverfassung von 1803, nach
welcher Biinden ein Kanton der Eidgenossen-
schaft wurde, wird praktisch der historisch ge-
wordene Status libernommen. In Art. 11 der
Bundesakte, in der Verfassung des Kantons
Graubiinden, werden die im Kanton ausge-
iibten Religionen «gesichert». Dies bedeutet,
daBl es keine Staatsreligion und damit keine
Staatskirche gibt, daB3 die Kirche vom Staat
losgelost ist.

In Ziffer XXVII der Kantonsverfassung von
1814 wird bestimmt, daf3 das reformierte und
das romisch-katholische Glaubensbekenntnis
als Religionen des Standes anerkannt sind und
ihnen die freie «Religions-Ubung» zugesichert
ist. Ziffer XXVIII fordert fiir alle Standes-
amter, Kommissionen und Deputationen die
Besetzung durch zwei Dritteile reformierte
und ein Dritteil katholische Kantonsbiirger.
Darin ist aber nicht etwa eine Wende in dem
Sinne zu erblicken, daB3 die beiden Religions-
gemeinschaften zu

sind, dal} das geistliche Amt Staatsamt und das

Staatskirchen geworden

Kirchengut Staatsgut geworden sind. Die Kir-
chen sind selbstindige Organisationen geblie-

ben, was sich aus dem oben erwidhnten Recht
der freien Religionsiibung ergibt. Sie unter-
stehen aber der Aulsicht und dem Schutz des
Staates; allein im Interesse des religiosen Frie-
dens, an dem dem Staat gelegen ist, wird diese
Amteraufteilung vorgeschrieben.

Wie es im jungen Staat, der um Durch-
setzung seiner Ziele, um Geltung und Festi-
gung ringen muf}, nicht anders zu erwarten ist,
ist die Auseinandersetzung mit der Kirche oft
heftig; dies tritt besonders anfangs des 19. Jahr-
hunderts klar zu Tage. Bereits 1803 zeichnete
sich eine Kontroverse ab. Die Auffassung, die
Schule sei staatliche, nicht kirchliche Aufgabe,
hatte zwar schon an Boden gewonnen und fand
in der Helvetik ihre Anerkennung. Dennoch
kam eine staatliche parititische Kantonsschule
in Biinden vorerst nicht zustande. Im Jahre
1803 genehmigte der GroBe Rat einen Kom-
missionsentwurf fiir die Errichtung einer Kan-
tonsschule. Indessen erklirte das Corpus ca-
tholicum, mit der Grindung einer staatlichen,
parititischen Schule nicht einverstanden zu
sein. Alle Einigungsversuche scheiterten. 1804
wurde denn auch neben der evangelischen die
katholische Kantonsschule in Disentis gegriin-
det, der finanzielle Unterstiitzung seitens des
Kantons zugesichert wurde. Die Vereinigung
beider Schulen wurde immer wieder ange-
strebt, doch gelang sie 1850, obwohl sie na-
mentlich von der bischéflichen Kurie immer
wieder abgelehnt wurde. Diese erblickte schon
in der Einsetzung eines gemeinsamen Erzie-
hungsrates im Jahre 1844 einen vorbereiten-
den Akt und verwahrte sich dagegen; die ka-
tholische Kirche
Schulwesen zu ihrer Aufgabe.

Spannungen traten sodann zwischen dem

zahlte eben weiterhin das

Staat und der evangelischen Synode auf, weil
diese die politischen Assessoren in ihrem Pflich-
tenkreis einzuengen beabsichtigte und die so-
genannten Zensuren ohne deren Beisein er-
ledigte. 1807 konnte der Streit mit dem Vor-
schlag einer Neuordnung des evangelischen
Kirchenwesens beigelegt werden. Das Streben
der evangelischen Landeskirche zur Schaffung
einer einheitlichen Kirchengesetzgebung laBt
auf die praktische Selbstindigkeit der Reli-
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gionsgenossenschaften in bestimmtem Rahmen
schliefen. Dieser Rahmen wurde indessen nach
Ansicht der staatlichen Behérden vom Bischof
von Chur bei der Frage der neuen Gebietsein-
teilung des Bistums Chur iiberschritten. Der
Bischof unterhandelte ndmlich 1821 ohne
BegriiBung der staatlichen Behdérden Graubiin-
dens mit Uri, Schwyz und Unterwalden iiber
den AnschluB3 an das Bistum Chur, nachdem
diesem schon die von der Ditzese Konstanz ab-
getrennten schweizerischen Bistumsteile 1819
zugeteilt worden waren. Der Gotteshausbund
legte zwar Verwahrung ein und erinnerte den
Bischof an den biindnerischen Charakter des
Bistums Chur und an die tiberlieferten Rechte
der Bischofswahl. Der Bischol
wies den Protest als unbefugte Einmischung

hinsichtlich

ab. Um die Rechte gegeniiber dem Bistum bes-
ser wahren zu konnen, iibertrug der Gottes-
hausbund 1822 diese dem Kanton, und der
GroBe Rat tibernahm deren Schutz. Er erklarte,
die Unterhandlungen des Bistums iiber den
Anschlul3 der Urkantone an das Bistum Chur
als unverbindlich anzusehen und seine Rechte
vorbehalten zu wollen. Ebenso unterhandelte
der Bischof von 1822 an eigenmichtig iiber die
Errichtung eines Doppelbistums Chur/St. Gal-
len. Dieses wurde 1823 vom Papst geschaffen.
Das Corpus catholicum protestierte gegen diese
Vereinbarung und ersuchte den GroBen Rat
um seinen Beistand. Dieser verweigerte dem
Doppelbistum die Anerkennung und beschlof3
am 12. Juli 1824, niemanden von den Welt-
lichkeiten Besitz ergreifen zu lassen, welcher
nicht durch einheimische Canonici unter An-
fritherer
Landesgesetze und der heute dem Kanton zu-

erkennung und Berticksichtigung
stehenden Rechte gewihlt worden sei. Er be-
auftragte den Kleinen Rat, die Residenz und
samtliches Vermogen des Bischofs von Chur
zugunsten des Bistums unter staatliche Ver-
waltung zu setzen und dem Furstbischof mit-
zuteilen, daB er ihn nach den staatsrechtlichen
Grundsdatzen und besondern Einverstandnis-
sen mit dem Bistum in allem Weltlichen eben-
sosehr von sich abhidngig ansehe als andere
christliche Souverine ihre Bischofe. Der Be-
schluB blieb ohne Beachtung; der Bischof,
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Karl Rudolf, nahm vom Doppelbistum Besitz.
Nach dessen Tod im Jahre 1833 lieB der Kleine
Rat in Nachachtung des GroBratsbeschlusses
das Bistumsvermogen beschlagnahmen und
eine weltliche Verwaltung einsetzen, bis die
Wahl des Nachfolgers durch die Domherren
der Churer Diozese unter Beachtung der Lan-
desgesetze erfolgt sei. Dennoch wurde 1835 der
Nachfolger, Johann Georg Bossi, vom Papst
ernannt. Trotz des erneuten Protestes seitens
des GroBen Rates genehmigte das Domkapitel
diesen Akt. Nun war es am Staate, seinen Be-
schliissen Nachachtung zu verschaffen, wollte
er nicht den Anschein der Ohnmacht aufkom-
men lassen. Der Kleine Rat lie die einge-
setzte Vermogensverwaltung wirksam werden
und bestellte zwei Kommissionen. Die ent-
schlossene Haltung des Staates tat insofern ihre
Wirkung, als die Bischofsweihe auBerhalb
des Kantons, in Einsiedeln, stattfinden multe
und der Einzug des Bischofs in seiner Diozese
in aller Stille erfolgte. Die staatlichen Behor-
den lieBen nun den Bischof, obwohl sie ihn
nicht anerkannten, die kirchlichen Funktio-
nen ausiiben, im Gegensatz zum Kanton
St. Gallen. SchlieBlich fand dieser Konflikt
seinen Abschluf3 in der Trennung des Bistums
Chur/St. Gallen 1836 durch den Papst. Der
Staat hatte damit sein Primat auch tatsichlich
durchsetzen konnen.

Weiteren Anlafl zum Eingreifen des Staates
gab die Regelung der EheschlieBung, die zu
dieser Zeit noch von der Kirche beansprucht
wurde. Am 22. Juni 1827 sah sich der GroBe
Rat veranlaBt, eine Verordnung iiber das Ver-
[ahren in Fillen verweigerter Ausstellung von
Taufscheinen bei parititischen Ehen zu erlas-
sen, welche den Pfarrer zur unverziiglichen
Ausfertigung des Taufscheines verpflichtete
und fiir den Fall der Weigerung ein besonde-
res Verfahren vorsah.

SchlieBlich 143t auch der GroBratsbeschluly
«die Immunitit der Geistlichen betreffend»
vom 23. Mirz 1848 auf das etwas gespannte
Verhiltnis von Kirche und Staat schlieBen. Es
wird darin festgestellt, daB die Kantons- wie
die Kreis- und Bezirksbehorden streng daraut
der

zu achten haben, dall eine Immunitat



Geistlichen im hiesigen Kanton rechtlich nicht
bestehe. AufschluBreich ftiir die damalige Stim-
mung ist vor allem die Bemerkung im Proto-
koll: «Von einer Minderheit war dies nicht
genuigend gefunden, sondern die Aufstellung
eines ausdriicklichen Gesetzes gewiinscht wor-
den.»

Die nach langwierigen und hartnickigen
Auseinandersetzungen 1854 endlich angenom-
mene Kantonsverfassung bringt fiir das Ver-
hiltnis von Staat und Kirche praktisch keine
Anderungen. Nach Art.40 werden das refor-
mierte und das romisch-katholische Glaubens-
bekenntnis als Religionen des Standes aner-
kannt. Die freie Ausiibung dieser Bekennt-
nisse sowie anderer in der Eidgenossenschaft
anerkannter christlicher Konfessionen ist zu-
gesichert. Neu bestimmt nun Art. 13 ausdriick-
lich, dall Gegenstinde ausschlieBlich konfes-
sioneller Natur nur von den GroBratsmitglie-
dern des betreffenden Glaubensbekenntnisses
behandelt werden. Es bedeutet dies eine aus-
drickliche Anerkennung des Rechtes der Lan-
deskirchen in der Verfassung, rein konfessio-
nelle Fragen selbstindig und frei, ohne direkte
Mitwirkung des Staates zu regeln. Indessen ist
darauf hinzuweisen, dafl der Evangelische
GroBe Rat und damals auch das Corpus catho-
licum durch die politischen Organe eingesetzt
werden. Durch die Wahl in den GroBen Rat
gehoren die Abgeordneten ohne weiteres dem
einen dieser landeskirchlichen Organe an; sie
werden also nicht allein durch Wihler des
gleichen Bekenntnisses darin eingesetzt. Es
handelt sich demnach um staatliche Behorden
mit kirchlichen Funktionen. Das Prinzip der
konfessionellen Paritdt staatlicher Behorden
wird in Art.8 nur noch fiir die Wahl des
Kleinen Rates und der Standeskommission
verbindlich gefordert. Und schlieBlich wird
der politischen Gemeinde in Art. 28 aufgetra-
gen, u.a. auch fiir eine gute Verwaltung des
Kirchenwesens zu sorgen. Daraus mul} wohl
ein gewisses Aufsichtsrecht der Gemeinde tiber
die Kirchgemeinden abgeleitet werden.

Das Verhiltnis zwischen Staat und Kirche
wird anldBlich der Verhandlungen im GroBen
Rat iiber die Revision der Kantonsverfassung

im Januar und Februar 1880 einldBlich disku-
tiert. Es wird u.a. die Auffassung vertreten,
dem Staat stehe ein Aufsichtsrecht tiber die
Kirche zu, indessen nur zum Zweck, Eingriffe
kirchlicher Behérden in die Rechte des Staa-
tes und der Biirger abzuwehren. Diese Verfas-
sung findet noch in diesem Jahr Annahme. In
Art. 11 wird die Gewissens-, Glaubens- und
Kultusfreiheit ausdriicklich gewahrleistet. Die
bisher anerkannten zwei Landeskirchen wer-
den als offentliche Religionsgenossenschaften
anerkannt. In Ubereinstimmung mit der re-
vidierten Bundesverfassung wird die Be-
schrinkung der Glaubens- und Gewissensfrei-
heit auf die christliche Religion fallen gelas-
sen. Die Bildung neuer Religionsgenossen-
schaften ist unter dem Vorbehalt der Schran-
ken offentlicher Ordnung und Sittlichkeit er-
laubt. Zur Prifung dieser Frage behilt sich der
Staat das Recht auf Einsicht der Statuten neuer
Religionsgenossenschaften vor.

Als Konsequenz der in Art. 50 der Bundes-
verfassung gewihrten Kultusfreiheit bestimmt
Art. 11 Abs. 4 der Kantonsverfassung neu, dal3
die Religionsgenossenschaften ihre innern Ver-
hiltnisse (Lehre, Kultus usw.) selbstindig ord-
nen und ihr Vermdégen selbstindig verwalten.
Aber der Staat behilt sich ein Oberaufsichts-
recht im allgemeinen und namentlich zum
Zweck der Erhaltung und richtigen Verwen-
dung des Vermdogens der als offentlich aner-
kannten Religionsgemeinschaften vor. In Ab-
satz 5 wird den Kirchgemeinden ausdriicklich
das Recht zugestanden, ihre Geistlichen zu
wihlen und zu entlassen. Und schlieflich hilt
die Verfassung fest, daB dem Staat jederzeit
die erforderlichen MaBregeln gegen Eingriffe
der Kirchgenossenschaften oder ihrer Organe
in seine Rechte vorbehalten bleiben.

Diese neue Verfassung enthilt in Uberein-
stimmung mit der Bundesverfassung, die in
Art. 49 Abs. 2 verbietet, die Ausiibung biirger-
licher oder politischer Rechte durch Vorschrif-
ten oder Bedingungen kirchlicher oder religio-
ser Natur zu beschrinken, keinerlei Bestim-
mungen mehr iiber die Paritidt von Beho6rden.
Die Vorschrift, wonach Gegenstinde aus-
schlieBlich konfessioneller Natur nur von den
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entsprechenden Abteilungen des GroBen Ra-
tes zu behandeln sind, fehlt. Ebenso wird den
Gemeinden nicht mehr die Pflicht auferlegt,
fiir eine gute Kirchenverwaltung zu sorgen.
Diese Neuerungen sind die logische Folge des
neu in der Kantonsverfassung ausgesprochenen
Grundsatzes, wonach die Religionsgenossen-
schaften ihre inneren Verhiltnisse selbst ord-
nen und damit auch ihre Organisation selbst
treffen; die konfessionellen Abteilungen des
GroBen Rates werden also nicht mehr von
Staates wegen vorgesehen. Ein Einbruch in
dieses Prinzip der Selbstindigkeit der Kirchen
bildet lediglich die Bestimmung, welche die
«Kirchgemeinde» als notwendiges Organ der
Landeskirchen voraussetzt; es ist diese Rege-
lung zweifellos historisch bedingt; die Ge-
meinde hat im Kanton Graubiinden eine her-
vorragende staatspolitische Bedeutung.

Die neue Regelung bringt eine weiter-
gehende Losung der Kirche vom Staat als die
fritheren Verfassungen. Die Bestimmungen
des Art. 11 werden unveridndert in die Verfas-
sung von 1892 iibernommen, die am 1. Januar
1894 in Kraft tritt und heute noch in Geltung
steht. Es muB daher noch etwas ndher auf
diese Ordnung hingewiesen werden.

*

Als Folge der garantierten Glaubens- und
Gewissensfreiheit gilt heute das Prinzip der
Trennung von Kirche und Staat. Dabei spricht
aber Art. 11 der Kantonsverfassung ausdriick-
lich von der Anerkennung der beiden bisheri-
gen Landeskirchen als dffentliche Religions-
genossenschaften; diesen Kirchen wird also ge-
geniiber privaten Vereinigungen eine Vorzugs-
stellung eingerdumt. Die Trennung ist dem-
nach nicht in dem Sinne zu verstehen, dal3 alle
staatlichen Sondervorschriften, welche die re-
ligiosen Gemeinschaften fordern oder hemmen
konnen, ausgeschlossen sind. Die Trennung
besteht darin, daB die Religionsgenossenschaf-
ten autonom sind. Art.11 Abs.4 bestimmt
denn ausdricklich, dafl die Religionsgenos-
senschaften ihre innern Verhiltnisse selbstdn-
dig ordnen und ihr Vermagen selbstindig ver-
walten. Kraft Anerkennung der Landeskirchen
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als offentliche Religionsgenossenschaften ha-
ben deren erlassene Rechtssitze als offentlich-
rechtliche zu gelten.

Was ist nun aber unter dem Begrift «innere
Verhiltnisse» zu verstehen? Die Verfassung er-
wihnt als Beispiele Lehre und Kultus. Sicher
aber ist auch die Organisation der Religions-
genossenschaften eine innerkirchliche Ange-
legenheit, die der selbstindigen Regelung der
Kirchen tiberlassen ist. Zu den inneren Ver-
hiltnissen einer Religionsgenossenschaft ge-
hort ferner die Wahrung der kirchlichen Dis-
ziplin. Lbenso ist der Erwerb und die Ver-
waltung von Kirchengut und -vermogen als
innere Angelegenheit, welche die Kirche sel-
ber regeln kann, zu werten. Hinsichtlich der
Verwendung des Kirchenvermogens ist inso-
fern eine Beschrinkung der kirchlichen Ver-
fiigungsfreiheit gegeben, als Art. 11 Abs. 4 der
Kantonsverfassung das Oberaufsichtsrecht des
Staates namentlich zum Zwecke der Erhaltung
und richtigen Verwendung des Vermdgens vor-
behilt. Grundsitzlich verwalten die Landes-
kirchen aber ihr Vermogen selbstindig und
haben dem Staat weder Voranschlag noch Jah-
resrechnung zur Genehmigung vorzulegen. Die-
ser darf erst eingreifen, wenn die landeskirch-
liche Organisation nicht selber in der Lage
ist, eine korrekte Verwaltung zu fithren. Er will
und kann aber dafiir sorgen, daB3 die Religions-
genossenschaften ihre Aufgabe richtig erfiil-
len, um so mehr als diese Kirchen fiir ihn von
groBer Bedeutung sind. Deshalb hat sich der
Staat auch das Oberaufsichtsrecht im allge-
Kraft dieses Rechtes
wacht er dartiber, daB die in der Verfassung

meinen vorbehalten.
des Staates garantierten Rechte des Biirgers
nicht durch kirchliche Erlasse, Bestimmungen
und Verfiigungen verletzt werden und dal die
Kirchen nicht in die Aufgaben des Staates
tibergreifen. In diesem Zusammenhang ist dar-
auf hinzuweisen, dal} der Kreis rein kirchlicher
Angelegenheiten im Laufe der Jahre kleiner
geworden ist. Verschiedene Verhiltnisse, die
nach friherer Anschauung in den kirchlichen
Aufgaben- und Kompetenzbereich gehoren,
ordnet heute der Staat selbst; als Beispiele sind
zu nennen: Ehe- und Zivilstandswesen, Armen-,



Schul-,
und anderes.

Die Kirchen haben von
Gebrauch gemacht. Das evangelische Biindner-
volk hat 1894 die «Kirchliche Verfassung fir
den Kanton Graubiinden evangelischen Tei-
les» erlassen, in welcher vor allem die kirch-
lichen Organe und Behorden aufgestellt und
ihire Aufgaben, Pflichten und Rechte umschrie-
ben sind. Organisation und Geschiftskreis der
3ehorden des katholischen Landesteiles sind
vorerst in einem ErlaB des Corpus catholicum
von 1815 geregelt worden (revidiert 1915), der
durch die Verfassung der Katholischen Landes-
kirche von Graubiinden vom 4. Oktober 1959

Bestattungswesen, Ruhetagsordnung

ithrer Autonomie

ersetzt worden ist.

Aus dem Angefithrten ergibt sich, daB die
‘Trennung von Kirche und Staat in unserem
Kanton verwirklicht ist, da3 sie aber eine be-
sondere Ausgestaltung erfahren hat, die sich
aus der historischen Entwicklung ergab.

#*

Im folgenden soll auf das Verhiltnis von
Staat und Kirche in der Gesetzgebung unseres
Kantons etwas ndher hingewiesen werden. Da-
bei ist ersichtlich, wie sich die Auseinander-
setzungen und Differenzen zwischen Staat und
Kirche in zunehmendem
MalBe ausebnen.

Die evangelisch-ritische
katholische Landeskirche unseres Kantons ha-
ben das Recht, von ihren Konfessionsangeho-
rigen Steuern zu erheben; es wird ihnen die
Kirchensteuerhoheit zugestanden. Dieses Recht
erwahnte die Kantonsverfassung bis 1958 nicht
ausdriicklich. Nach allgemeiner Anschauung
leitete sich dieses aber aus der den Kantonen

im reiferen Staate

und die romisch-

eingerdumten allgemeinen Steuerhoheit und
der den Kirchen durch den Staat eingerdum-
ten Autonomie ab. Ohne dieses Hoheitsrecht
konnten die Kirchen ihre Aufgaben auch kaum
gehorig erfillen. Der Kleine Rat stellte sich
rudem in seiner Rekurspraxis auch stets auf
den Standpunkt, den einzelnen Kirchgemein-
den stehe das Recht zu, von ihren Kirchgenos-
sen Steuern einzuziehen, obwohl die Kantons-
verfassung auch hieriiber nichts Ausdriick-
liches bestimmte. Es ist aber klar, dal3 sich die

Kirchgemeinden bei der Erhebung von Steu-
ern an die Hir die Gemeindesteuern aufgestell-
ten Grundsitze, wie z. B. Billigkeit und Ge-
rechtigkeit, zu halten haben. Die Verfassung
gewdhrt hier dem Biirger Schutz vor unange-
messener, ungerechter Besteuerung. Da diese
Garantien staatliche sind, ist fir den Ent-
scheid tber Fragen, welche die Verletzung
durch Steuern seitens Kirchgemeinden betref-
len, der politische Kleine Rat zustindig. Der
Staat hat dariiber zu wachen, dal} die verfas-
sungsmdligen Rechte der Biirger auch nicht
durch die Kirchen geschmilert werden. Da-
gegen werden Weiterziige gegen Gemeinde-
kirchensteuern, die keine Verletzung der Kan-
tonsverfassung behaupten und z. B. nur die
Abgrenzung der Rechte zweier Kirchgemein-
den betreffen, von den zustindigen Behorden
der Landeskirchen selbst behandelt.

Fiir die Steuern der Kirchgemeinden galt
bis 1958 der Grundsatz, dal3 zur Steuer bloB
der in der Gemeinde wohnende, zur Kirchge-
meinde gehorende Biirger herangezogen wer-
den durfte. Eine Anderung der Rechtslage
brachte die im Zusammenhang mit dem Ge-
setz iiber die Erhebung einer Kultussteuer von
den iuristischen Personen am 26. Oktober 1958
beschlossene Revision der Kantonsverfassung.
In Art. 11 wurden ein neuer Abs. 5 und
Abs. 6 eingefiigt. Abs.5 hat folgenden Wort-
laut:

«Die beiden Landeskirchen und ihre Kirch-
gemeinden sind zur Erhebung von Steuern
nach den fiir die politischen Gemeinden giil-
tigen Grundsitzen berechtigt.»

Damit wurde nicht nur den Landeskirchen
und den Kirchgemeinden neu die Steuerhoheit
ausdriicklich zuerkannt, sondern zugleich auch
ihr freies Besteuerungsrecht eingeschrinkt.
Wohl mussen sie nicht eine Steuer erheben,
aber wenn sie sich dazu entschlieBen, haben
sie sich an die Hir die politischen Gemeinden
giiltigen Grundsitze zu halten; so mul3 wohl
nach der Formulierung die Vorschrift ausge-
legt werden. Damit gilt aber fiir die Kirchge-
meindesteuern das Territorialprinzip, das er-
moglicht, Vermogensobjekte auch nicht im
Kanton niedergelassener Konfessionsangehori-
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ger zu erfassen, was eine gewisse Erweiterung
des Steuersubstrates bedeutet.

Der neue Abs. 6 lautet: «Das Gesetz regelt
die Besteuerung der iuristischen Personen.»

Das Kultussteuergesetz vom 26. Oktober
1958 enthilt diese Steuerordnung. Die Verfas-
sung meint also ein staatliches Gesetz. Auf an-
dere Weise wire diese Frage kaum befriedi-
gend zu losen. Der Staat iibernimmt es nun in
diesem Gesetz, selbst die Steuern von den iuri-
stischen Personen zu erheben. Der Steuerertrag
wird den beiden Landeskirchen im Verhiltnis
zur Zahl ihrer Konfessionsangehérigen mnach
letzter eidgendssischer Volkszahlung ausgerich-
tet. Die Landeskirchen diirfen aber iiber die
Verwendung dieser Mittel selber frei ent
scheiden. Dieses System der Besteuerung iuri-
stischer Personen wurde aus praktischen Er-
wigungen gewidhlt. Systematisch aber bedeu-
tet diese Regelung einen Einbruch in das Prin-
zip der Trennung von Staat und Kirche. Der
Staat tibernimmt es ja selbst, eine Aufgabe —
die Steuererhebung — fiir die Landeskirchen
zu erfullen. Dies geht zweifellos iiber die aus
dem staatlichen Oberaufsichtsrecht {iber die
Kirchen ableitbaren Obliegenheiten des Staa-
tes hinaus. Insofern ist die Stellung von Staat
und Kirche gegeniiber der 1880 begriindeten
Rechtslage verdndert.

*

AufschluBreich fir die Entwicklung zum
heutigen Verhiltnis von Staat und Kirche ist
ein Hinweis auf die staatliche Gesetzgebung
in Kirchensachen:

In der groBritlichen Verordnung iiber die
Priifung kirchlicher Erlasse vom 19. Oktober
1850 verlangt der GroBe Rat vor allem, dall
alle Anordnungen und Erlasse kirchlicher Be-
horden beider Konfessionen, welche direkt
oder indirekt fiir das Volk verbindlich sein
sollen, vor ihrer Bekanntmachung, Mitteilung,
Vollziehung oder Anwendung dem Kleinen
Rat zur Einsicht vorgelegt werden. Findet die-
ser, die fraglichen Normen widersprichen
staatlichen Erlassen oder Verfiigungen oder
sie konnten deren Wirksamkeit schwiachen, so
hat er die Bekanntmachung zu verbieten. Wi-
derhandlungen gegen diese Verordnung wer-
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den mit BuBe bedroht. Diese Verordnung
wurde durch die Kantonsverfassung von 1880,
welche den Landeskirchen die Autonomie in
innerkirchlichen Angelegenheiten ausdriick-
lich zugestand, nicht aufgehoben. Ihre Grund-
lage wurde wohl im staatlichen Oberaufsichts-
recht tiber die Religionsgenossenschaften er-
blickt. Im Jahre 1941 wurde die Verordnung
durch das Einfiihrungsgesetz zum Strafgesetz-
buch aufgehoben (Art. 174), wohl mit Riick-
sicht auf die Autonomie der Landeskirchen.

Im Jahres 1826 verbot der GroBe Rat in der
Verordnung gegen den Proselytismus (Uber-
tritt zu einem anderen Glaubensbekenntnis)
den Kirchen, Mitglieder anderer Religions-
genossenschaften zum Ubertritt in die eigene
Kirche anzureizen, besonders durch Verhei-
Bung zeitlicher, unlauterer oder verwerflicher
Vorteile. Dieser ErlaB, zur Stiitzung des reli-
gitsen Friedens berechnet, wurde ebenfalls erst
1941 durch das Einfithrungsgesetz zum Straf-
gesetzbuch auBer Kraft gesetzt, offenbar weil
er im Laufe der Jahre tuberflissig geworden
war.

Auf Betreiben des Corpus catholicum erlie
der GroBe Rat wiederholt Bestimmungen fiir
die Kloster, am 5. Juli 1828 die «Verordnung
in betreff des Klosters zu Miinster», am 6. Juli
1853 die «Verordnung in betreff des Klosters
zu Poschiavo» und 1861 die «Verordnung in
betreff des Klosters Disentis». Der Staat wurde
angegangen, weil die Verwaltung dieser Klo-
ster nicht zur Zufriedenheit des Corpus catho-
licum gefiithrt wurde. Die drei Erlasse stimmen
inhaltlich weitgehend tberein. Der Kleine Rat
hat far jedes Klosters einen sog. «Kastenvogt»
zu bestellen, der hauptsichlich die Verwal-
tung des Klosters zu beaufsichtigen und dar-
tiber zu wachen hat, daBl sich das Klosterver-
mogen nicht verringert und nicht auBerhalb
des Kantons angelegt wird. Fiir wichtigere
Vertrige ist die Zustimmung des Kastenvogtes
nétig. SchlieBlich bediirfen alle Aufnahmen
von Novizen- und Klerikerkandidaten der
Zustimmung des Kleinen Rates, die aber nur
unter bestimmten Voraussetzungen erteilt wer-
den darf, so u.a. wenn das Vermégen des Klo-
sters gesichert bleibt. Die Erlasse strebten alle



den Schutz der Klgster an und waren nicht
etwa gegen deren Titigkeit gerichtet, was
schon daraus erhellt, daB3 nicht alle Kloster
im Kanton erfaBt wurden. Sie blieben auch
nach Inkrafttreten der Kantonsverfassung von
1880 in Kraft, obwohl die Ordnung der Klo-
ster kraft der verlichenen Autonomie Sache
der Kirche gewesen wire. Die Bestimmungen
wurden ebenfalls aufgefalt als AuBerung des
staatlichen Oberaufsichtsrechtes. Dieses nidm-
lich berechtigt den Staat nicht allein zu MaD-
nahmen gegen Ubergriffe der Religionsgenos-
senschaften in das staatliche Recht, sondern
auch zu SchutzmaBnahmen, indem eben der
Staat ein groBes Interesse am ordentlichen
Funktionieren kirchlicher Einrichtungen hat.
Im Laufe der Jahre haben sich aber die Ver-
hiltnisse gedndert, indem die Verwaltung der
Kloster zu keinen Klagen mehr AnlaB gab. Der
GroBe Rat hob denn am 29. Mai 1956 die drei
Verordnungen ginzlich auf und iibertrug die
Aufsicht tber die Kldster dem Corpus catho-
licum. Damit hat sich der Staat freilich seines
Oberaufsichtsrechtes nicht begeben.

Die Verordnung «betr. die Maturititsaus-
weise der Theologie Studierenden und die Be-
tihigung fremder Ordensgeistlicher» von 1854
verlangt von den Geistlichen beider Konfessio-
nen, daf} sie vor dem Antritt eines Plarramtes
einen giiltigen Maturitdtsausweis vorlegen, der
geniigende Gymnasialstudien bezeugt. Fremde
Ordensgeistliche werden ferner gehalten, sich
vor dem Amtsantritt im Kanton vor den ka-
tholischen Kirchenbehérden mit Zuzug einer
Vertretung des Corpus catholicum iiber die
theologische Bildung und Befihigung auszu-
weisen. Der Staat wollte offensichtlich die Ge-
wihr, daB nur ausgebildete und fihige Geist-
liche landeskirchliche Funktionen ausiiben.
Es ist darauf hingewiesen worden, dal3 eine
ahnliche TFrage, die Frage geeigneter Pradi-
kanten, den Bundestag schon 1537 beschiftigte.
Der Erlal} ist nie ausdriicklich aufgehoben
worden. Doch dirfte er mit Inkrafttreten von
Art. 11 der Kantonsverfassung von 1880 hin-
fillig geworden sein, in der die Autonomie
der Landeskirchen ausgesprochen wurde. Es
kann ndmlich keinem Zweifel unterliegen, daf3

die Ausbildung der Pfarrer und Geistlichen
eine rein innerkirchliche Angelegenheit ist, die
zum ausdriicklich in der Verfassung genann-
ten Kultus und zur Lehre gehort, womit dieser
ErlaB der Verfassung von 1880 widersprach.
Im Biindner Rechtsbuch ist denn diese Ver-
ordnung nicht mehr aufgenommen worden.

Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daB in
neuerer Zeit — mit Ausnahme der oben ange-
fiihrten Losung der Steuerhoheit — das Bestre-
ben dahin ging, die Trennung von Staat und
Kirche klarer auszugestalten.

Ein weiterer staatlicher Erlaf3, der sich im
Grunde genommen vornehmlich mit einer
kirchlichen Angelegenheit befalt, ist das Ge-
setz tiber die offentlichen Ruhetage vom 23.
Oktober 1918 mit Abdnderungen 1935. Es wer-
den darin die hohen christlichen Feiertage, die
Sonntage und die beiden Konfessionen gemein-
samen Feiertage als offentliche, staatliche
Ruhetage erklart. An diesen sind Arbeiten und
bestimmte Tétigkeiten, je nach der Bedeutung
des Feiertages, untersagt. Art. 4 ermichtigt
ferner die Gemeinden, konfessionelle Feier-
tage als Ruhetage zu erkldren, die aber nur
fiir die Konfessionsgenossen verbindlich sind.
Besondere Bestimmungen sollen die ungestorte
Durchfiihrung der Gottesdienste ermoglichen.
Man konnte sich zwar auch auf den Stand-
punkt stellen, der Staat erlasse ein solches Ge-
setz aus «psychohygienischen» und sozialen
Grinden, um seinen 1m rastlosen wirtschaft-
lichen Wettbewerb stehenden Biirgern die
notwendigen regelmiBigen Ruhetage zu si-
chern. Eine Bestimmung, welche einen solchen
SchluB3 zulassen konnte, findet sich zwar in
Art. 5. Die Entstehungsgeschichte dieses Ge-
setzes zeigt jedoch klar, daB} ihm in erster Linie
das Postulat der Sonntagsheiligung zugrunde
liegt. So erklarte der Kleine Rat in seiner Bot-
schaft an den Groflen Rat u.a., dem «Arbei-
ter» solle die Erfiillung religioser Pflichten er-
moglicht werden. Die Initiative zum ErlaB
dieses Gesetzes ging ferner von Kkirchlichen
Kreisen, ndmlich vom Evangelischen Kirchen-
rat, aus, der erklirte, nur der Staat konne auf
diesem Gebiet eine befriedigende Losung schaf-
fen. Er erinnerte an die staatlichen Bestim-
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mungen iber die Sonntagsheiligung im I6.
und 17. Jahrhundert in den Drei Biinden.
Dieser Hinweis diirfte indessen nicht stichhal-
tig sein, da das Verhiltnis zwischen Kirche und
Staat damals ein grundlegend anderes war als
das durch die Kantonsverfassung von 1894 ge-
schaffene. Diese Ordnung, die in die Auto-
nomie der Kirchen eingreift — allerdings in
deren eigenem Interesse und zu deren Wohl —,
ist aus Opportunititsgriinden erlassen worden,
weil die Kirchen allein eine wirksame Rege-
lung nicht hdtten durchsetzen koénnen, indem
ihnen vor allem auch die erforderlichen
Zwangsmittel gefehlt hidtten. Man kann u. E.
wohl die Rechtsgrundlage des Ruhetagsge-
setzes, soweit es kirchliche Fragen ordnet, m
Oberaufsichtsrecht des Staates tiber die Reli-
gionsgenossenschaften erblicken, da sich dieses
ja nicht im Recht zu MaBnahmen bei Uber-
griffen der Kirche in staatliche Angelegenhei-
ten erschopft. Wiederum ist das Interesse des
Staates an der reibungslosen Erfiillung der
kirchlichen Aufgaben durch die Landeskirchen
ersichtlich.

Wihrend sich urspriinglich sozusagen aus-
schlieBlich die Kirchen der Schulung Erwach-
sener und Jugendlicher annahmen, iibernahm
in der Helvetik der Staat diese Aufgabe; ihm
wurde die Schulhoheit iibertragen. Dies sollte
aber nicht heiBlen, daB3 die Schule fortan un-
christlich und unreligios wurde. Die Bedeu-
tung der Religion in der Erziehung und Bil-
dung wurde nicht verkannt. § 19 der Schul-
ordnung von 1859 erklirte denn die christliche
Religionslehre nach den Grundsitzen und
Lehren der im Kanton anerkannten kirch-
lichen Konfessionen zum obligatorischen Un-
terrichtsfach und [iihrte dieses an erster Stelle
an, so wie es schon die vorangehenden Erlasse
getan hatten.

Auch hier zeigt sich das Interesse des Staates
an Erziehung und Bildung seiner Biirger
in christlichem Geist. Den Landeskirchen wird
das Reciat zuerkannt, den Religionsunterricht
in dem Sinne durchzufihren, dal} sie die Re-
ligionsiehrer zur Verfugung stellen, die Lehr-
ziele und die Lehrmittel bestimmen, also alle
die Lehre und Kultus betreffenden Fragen sel-
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ber regeln. Die Organisation, Bestimmung von
Zeit und Ort des Unterrichtes und die Sorge
fiir den liickenlosen Besuch dieses Unterrich-
tes ist aber Sache des Staates, der staatlichen
Schulbehorden, die Koordination mit dem iib-
rigen Unterricht erfordert dies.

Auch in dieser Obligatorischerklarung des
Religionsunterrichtes liegt ein Einbruch in
das Prinzip der Trennung von Staat und Kir-
che, indem er der evangelischen und der ro-
misch-katholischen Konfession von Staates
wegen zur Durchfithrung vorgeschrieben wird.
Daran andert nichts, daB3 diese Vorschrift we-
gen der in Art.49 der Bundesverfassung ga-
rantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit
tiberhaupt nur fiir die Angehorigen dieser
beiden Religionsgenossenschaften verbindlich
sein kann. Das Obligatorium liBt sich nur auf
das Oberaufsichtsrecht in Art. 11 KV stiitzen.
Ahnliches gilt fiir die Regelung in der staat-
lichen Mittelschule, der Biindner Kantons-
schule. In ihrem Programm erklirt sie, als in-
terkonfessionelle, parititische Schule die re-
ligiosen Erziehungswerke anzuerkennen und
den Religionsunterricht beider Konfessionen
als ordentliches Lehrfach in den Schulorga-
nismus einzugliedern und ihre offiziellen Feier-
tage und, soweit méglich, ihre besonderen Be-
diirfnisse anzuerkennen.

SchlieB3lich hat noch die kleinrdtliche Ver-
ordnung tiber die Schuleinstellung an katho-
lischen Feiertagen vom 1. Oktober 1923 Wir-
Kungen auf Fragen des Kultus. Dieser Erlal
bestimmt, an welchen katholischen Feiertagen
und unter welchen Voraussetzungen die ol-
[entliche Volksschule den Unterricht aussetzt
oder nur die katholischen Kinder vom Unter-
richt dispensiert werden. Die Verordnung
«Unterhand-
lungen» zwischen dem Erziehungsdepartement
und dem bischotlichen Ordinariat. Die Zu-
stindigkeit zum staatlichen ErlaB3 leitet sich
wiederum aus dem staatlichen Oberaufsichts-
recht tber die Landeskirchen ab, da der Be-
trieb der offentlichen Schule und damit eine
staatliche Einrichtung von einer solchen Ord-
nung bertihrt wird.

wurde erlassen auf Grund von



Der Staat unterstiitzt nach dem Gesagten
die Bestrebungen der Landeskirchen auch in
seinen Schulen, soweit dies mit der Aufrecht-
erhaltung des religisen Friedens {iberhaupt
vereinbar ist.

*

Der Uberblick tber die oben aufgefiihrten
Gesetze zeigt, dall auch in unserem Kanton
der Grundsatz der Trennung von Staat und
Kirche gilt. Indessen ist dieses System nicht bis
in alle Konsequenzen rein ausgestaltet. Die
historische Entwicklung hat gewisse Abwei-
chungen im Interesse der Kirchen und auch
des Staates, der am Gedeihen der Landeskir-
chen stark interessiert ist, notwendig werden
lassen. In diesem Sinne ist wohl die Folgerung
Giacomettis zu verstehen, wenn er sagt: «Jedes
Land hat gemil} seiner besonderen geschicht-
lichen und sozialen Verhiltnisse auch ein be-
sonderes Trennungssystem, das eine unwieder-
holbare Individualitdt darstellt; aus der jedem

Land eigentiimlichen Zweckidee der Trennung
ergibt sich eine verschiedene iuristische Kon-
struktion dieser Verhiltnisordnung zwischen
Staat und Kirche.»

Ein solches eigenes System der Trennung
hat sich, wie darzulegen versucht wurde, in
Graubiinden entwickelt.
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Mairzlied

1784

Nun, da Schnee und Eis zerflossen
Und des Angers Rasen schwillt,
Hier an roten Lindenschossen
Knospen bersten, Blitter sprossen,
Weht der Auferstehung Odem
Durch das keimende Gefild.

Veilchen an den Wiesenbichen
Losen ihrer Schale Band;
Primelngold bedeckt die Flichen;
Zarte Saatenspitzen stechen

Aus den Furchen; gelber Krokus
Schief3t aus warmem Gartensand.

Alles fiihlt erneutes Leben;

Die Phalidnen, die am Stamm

Der gekerbten Eiche kleben,
Miicken, die im Reigen schweben,
Lerchen, hoch im Atherglanze,
Tief im Tal das junge Lamm!

Johann Gaudenz v. Salis-Seewis

49



	Staat und Kirche in Graubünden

